
Badischer Fußballverband e. V. 
Sepp-Herberger-Weg 2, 76227 Karlsruhe 
Tel.: 0721-40904-17 oder -25, Fax: -23 
 
 

Antrag auf Erteilung des Aktivenspielrechtes 
in der Saison _____/____ 

 
 
Wir beantragen das Aktivenspielrecht für den nachfolgenden A-Junior bzw. die nachfolgende  
B-Juniorin:  

 
Name: ________________________________  Geb.-Datum: _______________________ 

Stammverein: ________________________________ Pass-Nr.: _______________________ 

Bei Gastspielern oder Spielern einer SG: 
Gastverein bzw. federführender Verein der SG: __________________________________________ 

 

 ___  ___ __________________________ 
Ort, Datum  Stempel und Unterschrift  Stempel und Unterschrift 
 Jugendleiter/in des Stammvereins Jugendleiter/in des Gastvereins bzw. 
      federführender Vereins der SG 
 
 
Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten 
(grundsätzlich notwendig bei einer B-Juniorin; bei einem A-Junior nur, wenn er das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat) 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter für die Saison _______/_____ 
das Aktivenspielrecht erhält. 
 
 
________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 bzw. gesetzlichen Vertreters 
 

 
Hinweise 
 

• A-Junioren bzw. B-Juniorinnen des älteren Jahrgangs bzw. des jüngeren Jahrgangs nach 
Vollendung des 18. bzw. 16. Lebensjahres können in einer Herren- bzw. Frauenmannschaft 
eingesetzt werden. DFB- bzw. bfv-Auswahlspieler des jüngeren A-Junioren-Jahrgangs können 
auch vor Vollendung des 18. Lebensjahres zum Einsatz kommen. 

• Der Einsatz muss bei der bfv-Geschäftsstelle beantragt werden. Dieser Antrag auf Erteilung des 
Seniorenspielrechts ist im Original bei der bfv-Geschäftsstelle einzureichen. 

• Dem Antrag muss der Spielerpass und gegebenenfalls die Unbedenklichkeitserklärung eines 
Arztes beigefügt sein (bei einer B-Juniorin generell; bei einem A-Junior nur, wenn er das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat). 

• Zur Fristwahrung können der Antrag und die ärztliche Unbedenklichkeitserklärung vorab per 
Fax an die bfv-Geschäftsstelle geschickt werden. Originale sind unverzüglich nachzureichen. 

• Von der bfv-Passstelle wird ein neuer Spielerpass mit Aktivenspielrecht ausgestellt. 
• Gebühr: 3,00 Euro (wird vom Vereinskonto abgebucht) 


